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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die geschlechterspezifische Differen-

zierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 

beide Geschlechter. 
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1. Darstellung des Dissertationsvorhabens 

Mit Beginn der neunziger Jahre begann der große „Schwung“ der Ausgliederungen 

von Dienststellen der Gebietskörperschaften. Unter einer Ausgliederung versteht man 

die Übertragung von Aufgaben einer Gebietskörperschaft auf einen neu geschaffenen, 

selbständigen Rechtsträger. Im Gegensatz zur Privatisierung hält die öffentliche Hand 

die Eigentumsmehrheit, in den meisten Fällen trägt die Gebietskörperschaft auch nach 

der Ausgliederung 100 % des Eigentums. Als Rechtsträger werden Kapitalgesellschaf-

ten (GmbH, AG1) oder öffentlich-rechtliche Anstalten (Körperschaften/juristische Per-

sonen öffentlichen Rechts2) gegründet. Gleichzeitig wird jenes Personal, welches bis-

her die Aufgaben vollzogen hat, auf den neuen Rechtsträger „übertragen“. 

 

Für das bestehende Personal3 werden in den Ausgliederungsgesetzen eigene Über-

leitungsregelungen normiert. Vertragsbedienstete werden dabei in der „juristischen 

Sekunde“ der Überleitung üblicherweise Arbeitnehmer4 der neuen Einrichtung. Bezüg-

lich jener Beamten, die zuvor an der ausgegliederten Dienststelle beschäftigt waren, 

erfolgt in der Regel die gesetzlich verfügte Zuweisung zur dauernden Dienstleistung 

an den neuen Rechtsträger, ihr Rechtsstatus als öffentlich-rechtliche Bedienstete 

bleibt jedenfalls erhalten. 

 

Das „rechtliche Schicksal“ der bis zum Zeitpunkt der Ausgliederung zuständigen Per-

sonalvertretung wird ebenfalls in vielen Fällen5 durch Überleitungsregelungen sonder-

gesetzlich bestimmt. Diese Normen haben im Wesentlichen jenen Inhalt, dass die ge-

wählte Personalvertretung mit dem Zeitpunkt der Ausgliederung zum Betriebsrat wird. 

 

Mit Ausgliederungsgesetzen wird – gerade was die Überleitungsregelungen für das 

bestehende Personal sowie für die innerbetriebliche Interessensvertretung betrifft – 

mehr oder weniger „juristisches Neuland“ betreten. Der Gesetzgeber scheut sich nicht, 

                                            
1 zB. Bundesrechenzentrum GmbH, Österreichischen Bundesforste AG. 
2 zB 21 Universitäten, 7 Bundesmuseen, Statistik Österreich. 
3 Bei Bundesausgliederungen sind das Beamte nach dem BDG sowie Vertragsbedienstete nach dem   

VBG. 
4 Soweit in dieser Arbeit personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und 

Männer gleichermaßen. 
5 Ein Vergleich lässt erkennen, dass jüngere gegenüber älteren Ausgliederungsgesetzen ausführlichere 

Überleitungsregelungen beinhalten. 
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auf sondergesetzlicher Basis neue Normen zu schaffen („lex specialis-Regelungen“) 

und dadurch bundesgesetzliche Bestimmungen abzuändern.6 

2. Problemaufriss 

Eine der juristischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Ausgliederungen be-

steht im Vollzug des Arbeitsrechtes, da unterschiedliche Beschäftigtengruppen im sel-

ben Betrieb beschäftigt sind7, deren Arbeitsverhältnisse auf unterschiedlichen Rechts-

grundlagen basieren und verschiedene „Arbeitsrechte“ zur Anwendung gelangen.  

 

Im Kontext mit einer Ausgliederung wird in der Regel ein Betrieb gegründet, der in den 

Anwendungsbereich des ArbVG8 fällt. In einigen Ausgliederungsgesetzen (des Bun-

des) finden sich Normen über die innerbetriebliche Interessensvertretung. Der Vertre-

tungsbereich des in dem neuen Betrieb zuständigen Betriebsrates umfasst die Arbeit-

nehmer9 des Betriebes, unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage deren Be-

schäftigungsverhältnis basiert. Für Beamte gilt grundsätzlich das PVG10. Da sich der 

Geltungsbereich11 des PVG jedoch ausschließlich auf Dienststellen12 erstreckt, ist da-

mit auf Ebene des Betriebes die Personalvertretung nicht mehr für Beamte zuständig. 

Beamte sind jedoch ebenfalls Arbeitnehmer iSd ArbVG, sie können durch den Be-

triebsrat vertreten werden. Eine große Anzahl von Ausgliederungsgesetzen hat jedoch 

normiert, dass der Betriebsrat für die Beamten als Personalvertretung fungiert. Damit 

wird jedoch ein Problemfeld eröffnet, da für die Arbeitnehmer in einem Betrieb unter-

schiedliche innerbetriebliche Interessensvertretungen in Personalunion zuständig sind 

und diese darüber hinaus verschiedene „Mitwirkungsrechte“ anzuwenden haben.  

                                            
6 Vgl zB § 135 Abs 3 UG, wonach kein Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat, sondern ein Betriebsrat 

für das wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal sowie ein Betriebsrat für das allge-
meine Universitätspersonal zu wählen ist. 

7 Damit hat sich Kühteubl ausführlich beschäftigt in „Ausgliederung – Arbeitsrechtliche Fragen bei der 
Übertragung von Aufgaben durch Bund, Länder, Gemeinden“ 

8 Vgl die Legaldefinition eines Betriebes § 34 ArbVG. 
9 Umfassender Arbeitnehmerbegriff des § 36 ArbVG. Mittlerweile ist in Judikatur und Literatur unstrittig, 

dass Beamte ebenfalls unter diesen Arbeitnehmerbegriff fallen. 
10 Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG), BGBl 133/1967 vom 10.3.1967, welches erst 1967 und 

somit wesentlich später in Kraft gesetzt wurde, als das Betriebsrätegesetz vom 15.5.1919, welches 
die rechtliche Grundlage für die Errichtung von Betriebsräten darstellt. Das ArbVG, BGBl 22/1974 vom 
14.3.1973 wurde zwar erst 9 Jahre nach dem PVG in Kraft gesetzt, es basiert jedoch auf dem Be-
triebsrätegesetz, womit im privatrechtlichen Bereich wesentlich früher Gesetzesnormen zur innerbe-
trieblichen Interessensvertretung geschaffen wurden. 

11 Vgl § 1 Abs 1 PVG. 
12 § 4 PVG. 



 
- 5 - 

 

3. Forschungsfragen 

Auf Grund dargestellten Rechtssituation, welches sich durch die Ausgliederung von 

Dienststellen ergibt, werden in dieser Dissertation unter anderem folgende For-

schungsfragen behandelt:  

 

• Geht man von der allgemeinen Definition der Aufgaben der beiden innerbetriebli-

chen Interessensvertretungen aus, sind diese vom Wortlaut der Normen13 her na-

hezu ident. Mit der Ausgliederung werden die Personalvertretungen in der Regel 

Kraft Gesetz zum Betriebsrat. Welche unterschiedlichen Konsequenzen ergeben 

sich jedoch, ob die Vertretung durch ein Organ der Arbeitnehmervertreter nach dem 

ArbVG oder nach dem PVG erfolgt? Welches Organ hat die stärkeren Mitwirkungs-

rechte und weshalb kann die Differenzierung sachlich gerechtfertigt sein?  

 

• Kann die innerbetriebliche Interessensvertretung die nach der Betriebsverfassung 

sowie nach dem Personalvertretungsrecht geschaffenen Mitwirkungsrechte im Falle 

der Vertretung eines Beamten kumulativ anwenden? Die sich daraus ergebenden 

Konsequenzen werden anhand ausgewählter Themenbereiche wie Versetzung, 

Auflösung des Dienstverhältnisses sowie Setzung von Disziplinarmaßnahmen un-

tersucht.  

 

• § 1 Abs 1 ArbVG normiert, dass die Bestimmungen seines I. Teils nur für Arbeits-

verhältnisse gelten, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen. In diesem 

I. Teil sind ua Betriebsvereinbarungen geregelt. Ist daraus abzuleiten, dass Be-

triebsvereinbarungen für Beamte überhaupt nicht gelten? Der Wortlaut des ArbVG 

ist hier nicht eindeutig, ja sogar widersprüchlich, weil der Geltungsbereich des II. 

Teil des ArbVG, der ebenfalls Regelungen über Betriebsvereinbarungen beinhaltet, 

gerade nicht auf die Art des Arbeitsverhältnisses, sondern auf die Beschäftigung in 

einem Betrieb abstellt. Diese geforderte Beschäftigung liegt bei Beamten zweifellos 

vor. Ob die Anwendbarkeit für Beamte möglicherweise vom Regelungsinhalt der 

Betriebsvereinbarung abhängt, wird hier näher untersucht.  

 

                                            
13§ 38 ArbVG, § 2 PVG. 
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• Davon ausgehend, dass es sich bei einer solchen Ausgliederung um einen 

Betriebsübergang iSd Betriebsübergangsrichtlinie14 handelt, regeln Normen im Ar-

bVG die rechtlichen Auswirkungen auf davon betroffene Betriebsratsorgane. Ver-

gleichbare Normen fehlen jedoch für die Personalvertretung. Sind die in einzelnen 

Ausgliederungsgesetzen verankerten Normen15 über die Auswirkung der Ausglie-

derung auf die innerbetriebliche Interessensvertretung ausreichend bzw. überhaupt 

legitim im Hinblick auf die Betriebsübergangsrichtlinie?  

 

• Ist es auf Grund der verfassungsrechtlichen Kompetenztatbestände zulässig, dass 

die personalrechtlichen Aufgaben einem Organ des neu geschaffenen Betriebes 

gesetzlich übertragen werden, welches dann gegenüber den zugewiesenen Beam-

ten als Dienstbehörde 1. Instanz auftritt, als oberste Dienstbehörde jedoch immer 

noch das Ministerium des entsprechenden Ressorts fungiert? Welche Auswirkun-

gen hat dies auf die Belegschaftsvertretung? Kann der Betriebsrat überhaupt in die-

ser Funktion gegenüber einer Dienstbehörde seine Mitwirkungsrechte nach dem 

ArbVG einsetzen? Wenn einen Personalmaßnahme durch das Ressort gesetzt 

wird, geht dann die Kompetenz vom Betriebsrat iSd ArbVG auf den Zentralaus-

schuss iSd PVG über? Wie ist die sich daraus ergebende Konsequenz sachlich 

erklärbar, dass auf Grund des dadurch bedingten Systemwechsels innerhalb ein 

und desselben Verfahrens unterschiedlichen Vertretungskompetenzen und -metho-

den zur Anwendung gelangen? 

 

• Eröffnet eine Norm wie § 135 Abs 8 Z 2 UG, wonach der Betriebsrat für die zuge-

wiesenen Beamten „gleichzeitig die Funktion als Dienststellenausschuss iSd § 9 

PVG wahrzunehmen“ hat, möglicherweise ein gleichheitsrechtliches Problem inner-

halb der ARbeitnehmerschaft?  Verdrängt hier der Inhalt des § 9 PVG als lex spe-

cialis (lediglich) die inhaltlichen Parallelbestimmungen des ArbVG? Bedeutet unter 

Anwendung eines Umkehrschlusses, dass in jenen Fällen,16 wo im Gesetzesrang 

festgelegt wird, dass die Beamten „darüber hinaus“ dem Wirkungsbereich des beim 

                                            
14 Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unterneh-
men, Betrieben oder Betriebsteilen, novelliert durch die Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 
2001. 

15 Vgl zB § 24 Abs 3 BFWG. § 18 Abs 5 GESG, § 9 BRZG. 
16 Vgl § 11 Arsenalgesetz, BGBl I 15/1997, § 12 Bundesmuseengesetz, BGBl I 14/2002. 
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entsprechenden Ressort eingerichteten Zentralausschusses iSd PVG angehören, 

dass dann für die Beamten in „innerbetrieblichen Angelegenheiten der Betriebsrat 

ausschließlich das ArbVG zur Anwendung bringen kann? In diesem Zusammen-

hang ist auch zu untersuchen, welche Rechtsfolgen daraus abzuleiten sind, wenn 

inhaltlich unterschiedlichen Normen im PVG und ArbVG, welche jedoch denselben 

Themenkomplex regeln, den einzelnen Mandatar betreffen.17 

4. Aufbau  

Im Abschnitt I erfolgt zunächst ein historischer Überblick über die Entstehungsge-

schichte der für diese Arbeit von mir als „Grundgesetze“ bezeichneten Gesetzen, näm-

lich Betriebsrätegesetz, Arbeitsverfassungsgesetz, Bundes-Personalvertretungsge-

setz sowie Post-Betriebsverfassungsgesetz, wobei auch verfassungsrechtliche As-

pekte geprüft werden. 

 

Im Abschnitt II erfolgt eine Darstellung der unterschiedlichen Organe der Arbeitneh-

merschaft und deren Kompetenzen und Aufgaben sowie eine vergleichende Betrach-

tungsweise (Gegenüberstellung) ausgewählter Vertretungsrechte der einzelnen Kolle-

gialorgane bzw. Mandatare. 

 

Der Abschnitt III widmet sich dem Hauptthema dieser Dissertation. Hier werden die 

Auswirkungen der Ausgliederungen von Dienststellen auf die im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Ausgliederung bestehende sowie in der Folge eingerichtete innerbe-

triebliche Interessensvertretung analysiert und Lösungsansätze dargestellt. Weiters 

wird die Frage behandelt, wie diese Interessensvertretung bei den auf unterschiedli-

chen Rechtsgrundlagen basierenden Arbeitsverhältnissen ihre Rechte in welcher 

Form wahrnehmen kann. Es erfolgt die Untersuchung der unmittelbaren Konsequen-

zen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass die bisher eingerichtete Personalver-

tretung mit der „juristischen Sekunde“ der Wirksamkeit der Ausgliederung zum Be-

triebsrat wird.  

 

                                            
17 Beispielsweise ist der Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung abhängig davon, welches 

Gesetz anzuwenden ist, mit unterschiedlichen Rechtsfolgen behaftet. (vgl. § 160 Abs 1 ArbVG, § 26 
Abs 4 PVG). 
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Schließlich beschäftigt sich diese Dissertation auch mit der Frage, ob dem Betriebsrat 

bei Beamten die gleichen Mitwirkungsrechte zukommen, welche ihm nach dem II. Teil 

des ArbVG für „sonstige Arbeitnehmer“ zustehen.  

 

In Abschnitt IV werden Verbesserungsvorschläge anhand der gewonnenen Erkennt-

nisse sowie sich daraus ableitende Überlegungen für zukünftige Gesetzesvorhaben 

dargestellt.  

 

Abschnitt V beinhaltet das Literaturverzeichnis. 

5. Forschungsmethode 

Die juristische Recherche in der Literatur und Judikatur erfolgte methodisch und mit 

rechtsdogmatischen Mitteln. Auf elektronischem Weg werden in erster Linie das 

Rechtsinformationssystem des Bundes, die Rechtsdatenbanken des Manz-Verlages, 

sowie von „lexis nexis“ verwendet. Weiters werden Kommentare, Monografien, Fach-

bücher, Aufsätze in Fachzeitschriften herangezogen und analysiert. Um sich ein Bild 

über die Intention des Gesetzgebers bei der Schaffung der Gesetze bzw. deren No-

vellierung machen zu können, wird auf Gesetzesmaterialien wie Regierungsvorlagen, 

Erläuternde Bemerkungen und Ausschussberichte zurückgegriffen. Überdies werden 

einschlägige Gesetzesbestimmungen mit Hilfe der wörtlichen, historischen, teleologi-

schen und systematischen Interpretationsmethoden ausgelegt. 

6. Vorläufiges Inhaltsverzeichnis 

I Einleitung  
 

1. Grundlagen und historischer Überblick 
2. Kompetenzrechtliche Grundlagen  
3. Sachliche Rechtfertigung für unterschiedliche Regelungen 

 
II Organe der Arbeitnehmerschaft  
 

1. Organe der Arbeitnehmerschaft nach dem PVG, ArbVG und PBVG 
2. Aufbau und System der differenzierten Vertretungsregelungen 
3. Gegenüberstellung ausgewählter Vertretungsrechte 

4. Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten der Interessensvertretungen  
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III Auswirkungen der Ausgliederung von Bundesdienststellen auf 
die innerbetriebliche Interessensvertretung  
 

1. Was versteht man unter einer Ausgliederung? 
2. Europarechtliche Schranken durch die Betriebsübergangsrichtlinie 
3. Rechtsgrundlagen der unterschiedlichen Beschäftigtengruppen  
4. Arbeitnehmerbegriff 
5. Sondernormen im Ausgliederungsgesetz 
6. Ausübung von Dienstgeberkompetenzen 
7. Zuständigkeitsbereich der innerbetrieblichen Interessensvertretung 
8. Mitwirkungsrecht bei Beamten 

 
IV Auswertung   
 

1. Zusammenfassung und Würdigung der wesentlichen Ergebnisse  

2. Überlegungen für künftige Gesetzesvorhaben 

 
V Literaturverzeichnis  
 

1 Kommentare und Monografien 
2 Aufsätze 
3 Judikatur 
4 Abkürzungsverzeichnis 

7. Zeitplan 

• September 2016 – Juni 2018: Themensuche und Konzepterstellung, Absolvierung 

der Lehrveranstaltungen laut Studienplan.  

• bis Juli 2019: Einreichung des Exposés und Antragstellung auf Genehmigung des 

Dissertationsvorhabens. 

• bis März 2020: Verfassung der Dissertation unter regelmäßiger Rücksprache mit 

dem Betreuer Hon.-Prof. Dr. Gerhard KURAS  

• bis Mai 2020: Überarbeitung der Dissertation  

• Juni 2020: Defensio  

8. Auszug ausgewählter Literatur und Judikatur  

8.1. Kommentare und Monographien 

Baumgartner, Ausgliederung und öffentlicher Dienst, 2006, Verlag Österreich, Wien. 
Breunlich, Ausgliederungen von Universitäten, 1999, Wien. 
Brodil (Hrsg), Ausgliederungen - Arbeitsrecht am "Zusammenfluss" von Beamten und Arbeitnehmern; 
2009, Manz, Wien. 
Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen9, 2016, Lexis Nexis, Wien. 
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Bundesministerium für Finanzen, Abteilung I/1 (Hrsg), Ausgliederungshandbuch des Bundes; 2003; 
BMF, Wien. 

Fellner, Beamten-Dienstrechtsgesetz (Loseblattausgabe ab 1971), Manz, Wien. 
Floretta-Strasser, Kommentar zum Betriebsrätegesetz2, 1973, Manz. 
Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5; 2015, ÖGB Verlag, Wien. 
Germ/Spenling, Versetzungsschutz im privaten Arbeitsrecht und im öffentlichen Dienstrecht - ein  

Vergleich in Kuras/Neumayr/Spenling (Hrsg.) 
Gröhs/Havranek/Lang/Mayer/Pircher/Prändl (Hrsg), Ausgliederungen - Privatwirtschaftliche Aktivitäten  

der öffentlichen Hand, 2003, Linde, Wien. 
Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts, 1982, Wien. 
Huber, Rechtsfragen der vollrechtsfähigen Universität,2003, Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien. 
Klein, FS Tomandl, 201 ff Arbeitsrechtliches zur Privatisierung. 
Köckeis/Panni/Schragel (weitergeführt von Szymanski/Steiner), Bundes-Personalvertretungsgesetz  

(Loseblattausgabe), Grenz Verlag, Wien. 
Kropf (Hrsg)/Leitsmüller/Rossmann, Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich, 2001, ÖGB  

Verlag, Wien. 
Kucsko-Stadlmayer, Möglichkeiten und Grenzen im Personalrecht in Titscher/Winckler (Hrsg.), Univer-

sitäten im Wettbewerb, 2000, Wien. 
Kühteubl, Ausgliederung - Arbeitsrechtliche Fragen bei der Übertragung von Aufgaben durch Bund, 

Länder und Gemeinden, 2004, Manz, Wien. 
Löschnigg, Arbeitsrecht12, 2015, ÖGB Verlag, Wien. 
Matzka, Kern, Eidkum, Bürger, Ohnewas, Evaluierung ausgegliederter Rechtsträger, 2011, Lexis 

Nexis, Wien. 
Mayr, Arbeitsrecht, Österreichisches, europäisches und internationales Arbeitsrecht, Wien. 
Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht - System und Praxiskommentar (Loseblattausgabe ab 2001), 

Lexis Nexis, Wien. 
Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2, 2011, Manz, Wien. 
Pfeil (Hrsg), Personalrecht der Universitäten, 2010, Manz. 
Rebhahn in Neumayr-Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, 2011, Manz, Wien. 
Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Betriebsvereinbarungen, 2014, Manz, Wien. 
Reissner/Tinhofer (Hrsg), Das neue Universitätsarbeitsrecht, 2007, Wien. 
Schnorr, FS Tomandl, 328 Berufsbeamtentum und Arbeitsverhältnis im Öffentlichen Dienst - eine 

Antwort auf Reformversuche, 1998. 
Schragel, Bundes-Personalvertretungsgesetz, 1993, Manz, Wien. 
Stärker, Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz6, 2015, Lexis Nexis, Wien. 
Staufer, Die Versetzung von Arbeitnehmern aus arbeitsvertragsrechtlicher und betriebsverfassungs-

rechtlicher Sicht, 2003, ÖGB Verlag, Wien. 
Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz, 2005, Manz, Wien. 
Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5, 2015, ÖGB Verlag, Wien. 
Thienel, Öffentlicher Dienst und Kompetenzverteilung, 1994, Manz, Wien. 
Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz (Loseblattausgabe9, Verlag Österreich, Wien. 
Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung3, 2017, Manz, Wien. 
Zach/Koblizek, Beamten-Dienstrecht (Loseblattausgabe), Grenz Verlag, Wien. 
Ziehensack, Praxiskommentar zum Vertragsbedienstetengesetz (Loseblattausgabe ab 2004), Lexis 

Nexis, Wien. 
 

 
 

8.2. Aufsätze in Fachzeitschriften 

Alvarado-Dupuy, Versetzungsschutz für Beamte im Bereich der PTA, DRdA 2003, 269. 
Brodil, (Freie) Betriebsvereinbarung und Betriebsübung für (ausgegliederte) Beamte, DRdA 2008, 178. 
Bundesarbeiterkammer, Geltung ArbVG - ausgegliederter Betrieb, Versetzung, infas 2010, 3. 
Bundesarbeiterkammer, ArbVG-Anwendung auf Beamte und Vertragsbedienstete, infas 2007, 9. 
Bundesarbeiterkammer, Versetzung - Anwendbarkeit des § 101 ArbVG auf „zugewiesene" Landes- 

beamte, infas 6/2008, 183. 
Burger, Kein betriebsverfassungsrechtlicher Versetzungsschutz für Landesbeamte, DRdA 2009, 518. 
Chlestil/Keul/Weissensteiner, Geltungsbereich des ArbVG in ausgegliederten Betrieben, DRdA 2010, 

152.  
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2001, 579. 

Friedrich, Die Zuständigkeit des Betriebsrats des Beschäftigerbetriebes für überlassene Arbeitskräfte 
bei Versetzung, ASoK 2007, 212. 

Gerhartl, Mitwirkungsrechte der Belegschaftsvertretung bei Versetzung von Beamten, ASoK 2006, 
343. 

Germ, Organisationsfreiheit des Dienstgebers - auch in der Bundesverwaltung kein schrankenloses 
Dienstherrenrecht, DRDA 2003, 291. 

Geppert, Wahlberechtigung überlassener Arbeitskräfte, DRdA 1991, 352. 
Goricnik, Besprechung der Entscheidung OGH 22.10.2003, 9 ObA 56/03f, DRdA 2004, 386.  
Goricnik, Öffentlichkeitsarbeit als Personalvertretungstätigkeit, DRdA 2015, 349. 
Goricnik, Betriebsverfassungsrechtlicher Versetzungsschutz für „ausgegliederte" Beamte, RdW 2003, 

204. 
Harrer, Überlassene Arbeitnehmer gehören der Belegschaft des Beschäftigers an, DRdA 1988, 265. 
Holzer, Arbeitsrechtliche Probleme der Privatisierung, DRdA 1994. 
Jabornegg, Versetzung eines „zugewiesenen" Gemeinde-VB - Mitwirkung des Betriebsrates oder der 

Personalvertretung? 

Jabornegg, Dienstrecht versus § 101 ArbVG: Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Versetzung, 
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